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Firmenwagennutzung  
nach Ablauf des 
sechswöchigen Entgelt­
fortzahlungszeitraums
Ein Unternehmen hatte mit einem Direktor einen 
Dienstwagenüberlassungsvertrag abgeschlossen, 
auf dessen Basis dem Angestellten ein Dienst-
wagen der Marke BMW X3 zur Verfügung ge-
stellt wurde. Die Arbeitgeberin zahlte die mo-
natliche Full-Service-Leasingrate. Ziff. 7.2 des 
Dienstwagenüberlassungsvertrages sieht vor, 
dass der Arbeitnehmer den zur Verfügung ge-
stellten Dienstwagen bei krankheitsbedingter 
Abwesenheit, die länger als sechs Wochen an-
dauert, auch weiterhin nutzen kann. Daneben 
gibt es eine Dienstwagen Policy, die in Ziff. 8.2 
folgendes besagt: 
„Mitarbeiter der Gruppen A und B nutzen ihren 
Dienstwagen bei krankheitsbedingter Abwesen-
heit von länger als sechs Wochen weiterhin. In 
dem Fall hat der Mitarbeiter die noch ausstehen-
den Leasingraten monatlich an das Unterneh-
men zu zahlen.“
Der Angestellte war seit 26.6.2023 durchgängig 
arbeitsunfähig erkrankt, der Entgeltfortzahlungs-
zeitraum endete am 6.8.2023. Das Unternehmen 
stellte ihm für den Zeitraum 6.8.2023 bis 
31.3.2024 Leasingraten i. H. v. 7.035,62 Euro in 
Rechnung, für den Zeitraum 1.4.2024 bis 30.4.2024 
i. H. v. 1.026,17 Euro. Der Mitarbeiter klagte da-
raufhin auf Feststellung, dass der Arbeitgeberin 
kein Anspruch auf Erstattung der verauslagten 
Leasingraten zusteht. 

Die Klage hatte in beiden Instanzen Erfolg (Hes-
sisches LAG, Urt. v. 16.5.2025 – 10 SLa 1164/24). 
Die Regelung in Ziff. 8.2 der Dienstwagen Po-
licy hielt einer AGB-Kontrolle nicht stand, außer-
dem ist das Zusammenspiel mit Ziff. 7.2 des 
Dienstwagenüberlassungsvertrages intranspa-
rent und widersprüchlich. Ziff. 8.2 der Dienst-
wagen Policy benachteiligt den Kläger unange-
messen. Damit wird das Verwendungsrisiko des 
einmal angeschafften Firmenfahrzeugs auf den 
Arbeitnehmer abgewälzt. Ihm steht kein Wahl-
recht zu, ob er auf die private Nutzung des Fir-
menfahrzeugs verzichten möchte oder ob er dies 
nicht will, dafür aber in wirtschaftlicher Hinsicht 
im Innenverhältnis zur Arbeitgeberin die Lea-
singraten zahlen möchte. Die automatische Über-
bürdung der monatlichen Leasingraten stellt auch 
eine nicht unerhebliche finanzielle Belastung des 
Arbeitnehmers dar. Die Klausel führt zu der im 
Arbeitsrecht völlig untypischen Situation, dass 

der Arbeitnehmer an der Investitionsentschei-
dung in Bezug auf die Anschaffung eines Dienst-
fahrzeugs finanziell beteiligt wird. 
Abgesehen davon ist das Zusammenspiel der 
Klausel mit dem Dienstwagenüberlassungs
vertrag nicht hinreichend transparent. In Ziff. 7.2 
haben die Arbeitsvertragsparteien geregelt, dass 
der Arbeitnehmer den Wagen bei krankheits
bedingter Abwesenheit, die länger als sechs Wo-
chen andauert, auch weiterhin nutzen kann. Da-
mit wird eine zusätzliche Option für den Arbeit-
nehmer eröffnet, während die Dienstwagen Policy 
die weitere Nutzung des Dienstwagens obliga-
torisch gegen Kostentragung anordnet. Ziff. 7.2 
erwecke aus objektiver Sicht den Eindruck, dass 
der Arbeitnehmer auch nach Ablauf des sechs-
wöchigen Entgeltfortzahlungszeitraums den 
Dienstwagen weiterhin nutzen darf, ohne dass 
dies mit wirtschaftlichen Nachteilen verbunden 
wäre. 

Die Revision wurde nicht zugelassen. 

Betriebsbedingte 
Kündigung wegen 
Filialschließung
Ein Unternehmen beschäftigt regelmäßig mehr 
als 2.000 Arbeitnehmer bundesweit in mehreren 
Modemärkten. Eine Mitarbeiterin nahm im Jahr 
1994 eine Beschäftigung als Verkäuferin in der 
damals neu eröffneten Filiale S-Stadt auf. Der 
Mietvertrag war für eine Laufzeit von 30 Jahren 
abgeschlossen, endete also am 30.4.2024. Wäh-
rend ihrer Tätigkeit nahm die Mitarbeiterin an 
mehreren Fortbildungen teil und vertrat auch 
eine erkrankte Abteilungsleiterin. In der Filiale 
waren in den letzten Jahren etwa 16 bis 20 Arbeit-
nehmer tätig.
Zum 1.9.2023 schrieb das Unternehmen die Stelle 
einer Filialleiterin im Markt B-Stadt aus. Mit 
Schreiben vom 20.11.2023 kündigte das Unter-
nehmen das Arbeitsverhältnis der Verkäuferin 
aus betriebsbedingten Gründen ordentlich und 
fristgemäß zum 30.6.2024 wegen Stilllegung des 
Betriebs in S-Stadt zum 30.4.2024. Die ange-
mieteten Flächen wurden am 26.4.2024 in ge-
räumtem Zustand an die Vermieterin zurück
gegeben. Anfang Mai 2024 suchte der Arbeit-
geber in der Filiale B-Stadt und in der Filiale L-
Stadt jeweils eine Verkäuferin in Teilzeit. Die Mit-
arbeiterin erhob Kündigungsschutzklage. Sie war 
der Auffassung, dass sie die Stelle der Filialleite
rin hätte übernehmen können oder in die Filiale 
in B-Stadt und L-Stadt hätte wechseln können. 

Die Klage war in beiden Instanzen nicht erfolg-
reich (LAG Mecklenburg-Vorpommern, Urt. v. 
18.3.2025 – 5 SLa 134/24, rk). Das Gericht ur
teilte, das dringende betriebliche Erfordernisse 
für die Kündigung vorlagen, die zum Ablauf der 
Kündigungsfrist zu einem dauerhaften Wegfall 
des Beschäftigungsbedarfs geführt hatten. Die 
unternehmerische Entscheidung, in S-Stadt keine 
Filiale mehr zu betreiben, nachdem der Miet
vertrag ausgelaufen war, sei gerichtlich nicht auf 
ihre sachliche Rechtfertigung oder Zweckmäßig
keit hin zu überprüfen, sondern nur daraufhin, 
ob sie offensichtlich unsachlich, unvernünftig 
oder willkürlich war. Dies war hier nicht der Fall. 
An einem dringenden betrieblichen Erfordernis 
fehlt es allerdings dann, wenn die Weiterbeschäf-
tigung des Arbeitnehmers in demselben oder 
einem anderen Betrieb des Unternehmens auf 
einem freien Arbeitsplatz zu gleichwertigen oder 
zu schlechteren Arbeitsbedingungen möglich ist. 
Höherwertige Stellen sind nicht anzubieten. Eine 
Beförderung kann nicht verlangt werden. Frei 
sind regelmäßig nur solche Arbeitsplätze, die 
zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung un-
besetzt sind oder die absehbar bis zum Ablauf 
der Kündigungsfrist frei werden. 
Dies war hier nicht der Fall. Die Beklagte hatte 
im November 2023 den ernsthaften und end-
gültigen Entschluss gefasst, den Modemarkt in 
S-Stadt zu schließen. Diese Entscheidung hat sie 
auch durch Entlassung aller in dem Markt täti-
gen Arbeitskräfte umgesetzt. Zum Zeitpunkt des 
Zugangs der Kündigung war lediglich die Stelle 
der Filialleitung in dem Markt B-Stadt frei. Da-
bei handelte es sich jedoch um eine Beförde-
rungsstelle, die der Klägerin nicht angeboten 
werden musste. Soweit im Mai 2024 in den Filia
len B-Stadt und L-Stadt eine Stelle für eine teil-
zeitbeschäftigte Verkäuferin frei war lässt sich 
daraus nicht schließen, dass diese Beschäfti-
gungsmöglichkeit bereits rund fünf Monate zu-
vor bei Zugang der Kündigung erkennbar oder 
absehbar war.
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